
Stadtrat,
Donnerstag, 09.02.2012, 18:00 Uhr, Rathaus Bornheim,
Ratssaal, Rathausstraße 2, Roisdorf

Ausschuss für Verkehr, Planung und Liegenschaften,
Donnerstag, 23.02.2012, 18:00 Uhr, Rathaus Bornheim, Rats-
saal, Rathausstraße 2, Roisdorf

8. Februar 2012
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jeden Montag 14:00 - 15:30 Uhr
und nach Vereinbarung

Alter Weiher 2
Telefon� 0 22 22 / 945-  510
Fax: 0 22 22 / 945 - 511
E-Mail: cdu-fraktion
@rat.stadt-bornheim.de

CDU

jeden Dienstag 10 - 13 Uhr
und nach Vereinbarung

Alter Weiher 2
Telefon� 0 22 22 / 945 - 520
Fax: 0 22 22 / 945 - 521
E-Mail: spd-fraktion
@rat.stadt-bornheim.de

SPD

jeden Montag 17:30 - 18:30
Uhr (außer während der Fe-
rien) und nach Vereinbarung

Büro:Rathaus, Raum 801
Telefon� 0 22 22 / 994 - 450
Fax: 0 22 22 / 994 - 452
E-Mail: fraktion 
@fdp-bornheim.de
Internet:www.fdp-born-
heim.de

FDP

nach Vereinbarung

Hans Gerd Feldenkirchen
Telefon� 02227 / 9099377
Fax: 02227 / 909427
E-Mail: h.g.feldenkirchen
@t-online.de
Heinz Müller
Telefon� 02227 / 912070
Fax: 02227 / 8199713
E-Mail: jenneberg
@googlemail.com

UWG/Forum

nach Vereinbarung

Alter Weiher 2
Telefon� 0 22 22 / 945 - 540
Fax: 0 22 22 / 945 - 541
E-Mail: gruene
@rat.stadt-bornheim.de
Internet:www.gruene-born-
heim.de

Bündnis 90 /
Die Grünen

Fraktionen

Bürgermeister

Alle Fraktionen bieten
re gel mä ßige Sprechstunden an:

Bürgersprechstunde 
jeden 1. und 3. Donnerstag
im Monat
16:30 - 18:00 Uhr Erwachsene,
Kinder und Jugendliche 
bereits ab 16:00 Uhr 
Telefon�
0 22 22 / 945 - 101

Störungshotline:
Telefon� 0180 / 2 11 22 44
oder auf der Internetseite der
Stadt Bornheim:
„Störungsmeldung Straßenbe-
leuchtung“

Bornheimer 
Jugendtreff (BJT)

Stadtverwaltung Bornheim

Defekte
Straßenbeleuchtung

Energieberatung

Volkshochschule Bornheim/Alfter

Alter Weiher 2, 53332 Bornheim, 
Telefon� 02222 / 945-460, Fax 0 22 22 / 945 - 115
E-Mail: vhs@stadt-bornheim.de
Internet: www.vhs-bornheim-alfter.de

Öffnungszeiten
Montag, Dienstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 08:30 - 12:00 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr

Öffentliche Stadtbücherei

Servatiusweg 19 - 23, 53332 Bornheim
Telefon� 0 22 22 / 938565, Fax: 022 22 / 938567
E-Mail: stadtbuecherei-bornheim@web.de
Internet: www.stadtbuecherei-bornheim.de

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Freitag 10:00 - 13:00 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 10:00 - 13:00 Uhr und 15:00 - 19:00 Uhr

Königstraße 31
53332 Bornheim
AnsprechpartnerIn: 
Brigitte Bitter und 
Frank Unkelbach 
Telefon� 0 22 22 / 2500
E-Mail:
bornheimerjugendtreff@gmx.de
Internet: 
www.bornheimerjugendtreff.de

Postanschrift: Postfach 1140, 53308 Bornheim

Anschriften: 
Rathaus: Rathausstraße 2, 53332 Bornheim
Telefon� 0 22 22 / 945 - 0,   Fax  0 22 22 / 945 - 126
Bürgermail: info@stadt-bornheim.de
Internet: www.bornheim.de
Fachbereich Jugend und Schule: Brunnenalle 31, 

Telefon �0 22 22 / 9437 - 0
Öffentliche Verkehrsmittel: 
Stadtbahnlinie 18 und 68: Haltepunkt Bornheim Rathaus
Buslinie 817 und 818: Haltestelle Rathaus

Öffnungszeiten Bürgerbüro und Infozentrum:
Montag- Mittwoch  07:30 - 16:00 Uhr
Donnerstag: 07:30 - 18:00 Uhr
Freitag: 07:30 - 12:30 Uhr

Öffnungszeiten Bauaufsicht und Bauberatung:
Montag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr

Öffnungszeiten Fachbreich Soziales und Wohnen:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag: 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag zusätzlich 14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen

Öffnungszeiten übrige Fachbereiche:
Montag - Freitag 08:30 - 12:30 Uhr 
Donnerstag zusätzlich 14:00 - 18:00 Uhr

sowie nach Vereinbarung

Donnerbachweg 15, 53332 Bornheim
Telefon� 0 22 27 / 9320 - 0, Fax: 0 22 27 / 9320 - 33
Mail: info@sbbonline.de
Internet: www.stadtbetrieb-bornheim.de
Öffentliche Verkehrsmittel
Stadtbahnlinie 18: Haltepunkt Waldorf
Buslinie 818: Haltestelle Waldorf (Stadtbahn)

Öffnungszeiten Stadtbetrieb mit Friedhofsverwaltung:
Montag - Donnerstag     08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag            08:30 - 12:30 Uhr

Öffnungszeiten Stadtbetrieb  für Grünabfälle und Elektroschrott:
Montag - Mittwoch 07:30 -15:00 Uhr
Donnerstag          10:00 - 18:00 Uhr
Freitag                 07:30 - 12:00 Uhr
Jeden 1. und 3. Samstag im Monat

09:00 - 13:00 Uhr 

Wirtschaftsförderung

Für einen neuen Gewerbestandort oder Gewerbegrundstückskauf:
Herr Strauss, Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesell-
schaft mbH Bornheim, 
Telefon� 02222 / 945-223, 
E-Mail: strauss@wfg-bornheim.de

Für Fragen zu Betriebserweiterungen, Betriebsumsiedlungen,
zur Standortsuche und für allgemeine Informationen zum Wirt-
schaftsstandort Bornheim:
Herr Römer, Wirtschaftsförderung der Stadt Bornheim, 
Telefon� 02222 / 945-339, 
E-Mail: sebastian.roemer@stadt-bornheim.de 

StadtBetriebBornheim AÖR

SPRECH-
STUNDEN

HallenFreizeitBad Bornheim
Rilkestraße 3, 53332 Bornheim, � 02222 / 3716

Öffnungszeiten des Hallenbades:
Montag - Freitag 06:30 - 08:00Uhr, Frühschwimmen 

14:30 - 21:30 Uhr, Familienbad
Samstag, Sonntag, Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr, Familienbad 

Sauna im Hallenfreizeitbad
Öffnungszeiten Sauna
Montag - Mittwoch, Freitag      10:00 - 22:30 Uhr, gemischte Sauna
Donnerstag 10:00 - 22:30 Uhr, Damentag
Samstag 08:00 - 21:30 Uhr, gemischte Sauna
Sonntag, Feiertage    08:00 - 19:00 Uhr, gemischte Sauna
Sauna XXL, jeden 2. Samstag im Monat (von Oktober bis April)

08:00 - 01:00 Uhr, gemischte Sauna

Im Rathaus Bornheim durch die
Verbraucherzentrale NRW am
am 08.02.2012 und 07.03.2012,
jeweils 14 - 18 Uhr.
Kostenbeitrag: 5 Euro
Anmeldung bei Frau Burchert
Telefon � 0 22 22 / 945 - 307

Die nächsten Sitzungen

Weitere Informationen (Tagesordnung und Sitzungsunterla-
gen) finden Sie auf der Internet-Seite der Stadt Bornheim 
direkt unter http://session.stadt-bornheim.de/bi/infobi.php.

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Aufgrund § 2 Abs. 1 i.V.m. § 13 a des Baugesetzbuches (BauGB)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S.
2414) in der derzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt
Bornheim am 14.04.2011 die Einleitung des Verfahrens zur 1.
Änderung des Bebauungsplanes Wb 02 in der Ortschaft Walber-
berg beschlossen.
Die Bebauungsplanänderung wird im beschleunigten Verfahren
ohne Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4
BauGB aufgestellt.
Der Änderungsbereich liegt zwischen Hanrathstraße, Matthias-
Claudius-Weg und Röntgenstraße. 

In seiner Sitzung am 08.12.2011 hat der Rat beschlossen, den
Entwurf der Bebauungsplanänderung gem. § 3 Abs. 2 BauGB für
die Dauer eines Monates öffentlich auszulegen.
Die öffentliche Auslegung des Entwurfes der 1. Änderung des
Bebauungsplanes Wb 02 in der Ortschaft Walberberg mit Be-
gründung erfolgt in der Zeit

vom 21.02.2012 bis 20.03.2012 einschließlich

bei der Stadtverwaltung Bornheim, Fachbereich 7, -Stadtpla-
nung und Grundstücksneuordnung-, Rathausstraße 2, 53332
Bornheim, während der Besuchszeiten für Offenlagen:

Montag bis Freitag 8.00 - 12.30 Uhr,
Montag bis Mittwoch 14.00 - 16.00 Uhr und
Donnerstag 14.00 - 17.30 Uhr.

Darüber hinaus können die Planunterlagen im Internet unter
www.bornheim.de eingesehen werden. 

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen schriftlich
oder zur Niederschrift vorgebracht werden. Nicht fristgerecht
abgegebene Stellungnahmen können bei der weiteren Be-
schlussfassung über die Bebauungsplanänderung unberücksich-
tigt bleiben. Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsord-
nung ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend ge-
macht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung
nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten gel-
tend gemacht werden können.

Über die fristgemäß eingegangenen Stellungnahmen entschei-
det die Stadt Bornheim und teilt das Ergebnis mit.

Auf die beiliegende Übersichtsskizze, die den Änderungsbereich
grob darstellt, wird hingewiesen
Bornheim, den 27.01.2012
S t a d t  B o r n h e i m
Wolfgang Henseler            
Bürgermeister  

Bebauungsplan Wb 02 in der Ortschaft Walberberg / 1. Änderung
Offentliche Auslegung

B e k a n n t m a c h u n g

Aufgrund § 2 Abs. 1 i.V.m. § 13 a des Baugesetzbuches (BauGB)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S.
2414) in der derzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt
Bornheim am 10.09.2009 die Einleitung des Verfahrens zur 1.
Änderung des Bebauungsplanes Bo 21 in der Ortschaft Born-
heim beschlossen.

Die Bebauungsplanänderung wird im beschleunigten Verfahren
ohne Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4
BauGB aufgestellt.

Am 08.12.2011 hat der Rat beschlossen, das Plangebiet um den
Bereich östlich der Stichstraße der Walbottstraße zu reduzieren.
Der Bereich der 1. Änderung liegt an der Aeltersgasse zwischen
Walbottstraße und der Straße In der Profffläche und umfasst die
Flurstücke Gemarkung Bornheim-Brenig Flur 88 Nrn. 308, 339,
340 und 491

In gleicher Sitzung hat der Rat beschlossen, auf die Durchfüh-
rung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung zu verzichten
und stattdessen bekannt zu machen, dass sich die Öffentlichkeit
innerhalb einer Frist von 4 Wochen über die allgemeinen Ziele
und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung
unterrichten und äußern kann.

Die Öffentlichkeit kann sich in der Zeit vom 21.02.2012 bis
19.03.2012 einschließlich über die allgemeinen Ziele und
Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung
zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Bo 21 in der Ortschaft
Bornheim bei der Stadtverwaltung Bornheim, Fachbereich 7,
-Stadtplanung und Grundstücksneuordnung-, Rathausstraße
2, 53332 Bornheim, während der Besuchszeiten für Offenla-
gen:

Montag bis Freitag 8.00 - 12.30 Uhr,
Montag bis Mittwoch 14.00 - 16.00 Uhr und
Donnerstag 14.00 - 17.30 Uhr

informieren und sich dazu äußern.

Darüber hinaus können die Planunterlagen im Internet unter
www.bornheim.de eingesehen werden.

Auf die beiliegende Übersichtsskizze, die den Änderungsbereich
grob darstellt, wird hingewiesen.
Bornheim, den 27.01.2012
S t a d t  B o r n h e i m
Wolfgang Henseler
Bürgermeister

Bebauungsplan Bo 21 in der Ortschaft Bornheim / 1. Änderung
Reduzierung des Planbereiches, Unterrichtung der Öffentlichkeit

B e k a n n t m a c h u n g

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Bornheim
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Bekanntmachungstext

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Köln hat in seiner 4. Sitzung am
08.10.2010 das o.g. Regionalplanverfahren eingeleitet (vgl. § 19 Landesplanungs-
gesetz (LPlG) NRW).
Die an der Erarbeitung beteiligten Behörden und Stellen konnten in der Zeit vom
02. November 2010 bis 04. Februar 2011 zur Planbegründung und zum Planent-
wurf (Stand: September 2010) Stellung nehmen.
Der Rhein-Sieg-Kreis, der Kreis Euskirchen und die Regionalplanungsbehörde ha-
ben die Unterlagen zum Verfahren vom 03. Januar bis einschließlich 03. Februar
2011 öffentlich ausgelegt. In diesem Zeitraum konnte die betroffene Öffentlichkeit
ihre Anregungen in das Verfahren einbringen.
Der Regionalrat des Regierungsbezirks Köln hat über die nicht einvernehmlich er-
örterten Stellungnahmen in seiner 9. Sitzung am 16. Dezember 2011 entschieden,
dass der Standort Rheinbach-Flerzheim aus dem Planentwurf (Stand: September
2010) gestrichen und die Planbegründung bezüglich der Themen Prognoseunsi-
cherheiten, Monitoring und Auswirkungen auf das Grundwasser überarbeitet
wird. Die daraus resultierenden wesentlichen Änderungen der Planunterlagen
(Stand: September 2010) erfordern gemäß § 13 Absatz 3 LPlG NRW eine erneute
Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und Stellen zu dem geänderten
Teil des Planentwurfs und der Planbegründung
Gemäß § 13 Absatz 3 LPlG NRW wird hiermit im Rahmen einer 2. Offenlage der
Öffentlichkeit und den in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen innerhalb
einer Frist von einem Monat Gelegenheit gegeben, zu der geänderten Darstellung
der Regionalplanänderung (Planentwurf, Stand: Dezember 2011) Stellung zu neh-
men.

Die 2. Offenlage umfasst:
- Räumlich: einen Teil der Gemeinde Swisttal

Änderungsbereich der Planänderung im Rahmen der 2. Offenlage 
(Stand: 12/2011)

- Sachlich:
die Streichung der nördlichen Erweiterung des Bereiches für die 
Sicherung und den Abbau oberflächennaher Bodenschätze (BSAB) 
Rheinbach-Flerzheim.

Die geänderte Verfahrensunterlage ist zur weiteren Information in das Internet
eingestellt worden und steht auf den Internetseiten der Bezirksregierung Köln un-
ter folgender Adresse zur Verfügung:
Verfahrensunterlage der Regionalplanänderung (Stand: Dezember 2011 – 2.
Offenlage)
http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/gremien/regionalplanung/teil-
abschnitt_quarzkies/index.html

Die Verfahrensunterlage zur Änderung des Regionalplanes des Regierungsbezirks
Köln, Sachlicher Teilabschnitt Weißer Quarzkies im Raum Kottenforst / Ville wird
in der Zeit

vom 06. Februar bis einschließlich 07. März 2012

an folgenden Stellen und zu folgenden Zeiten zur Einsicht öffentlich ausgelegt:

a) Bezirksregierung Köln
Zeughausstraße 2 - 10
50606 Köln
Dezernat 32 / Zimmer K 728 / Tel.: 0221-147-3516 (Herr Janes)
Montag bis Donnerstag 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und

13.30 Uhr bis 15.30 Uhr
Freitag 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr

und

b) Rhein-Sieg-Kreis
Der Landrat
Kaiser-Wilhelm-Platz 1
53721 Siegburg
Planungsamt, Abtl. 61.2, Zimmer A 12.23, 12. Etage, 
Tel.: 02241/13-2323
(Frau Fischer)

Montag bis Donnerstag 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr
14:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Freitag 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr
und

c) Kreis Euskirchen
Der Landrat
Jülicher Ring 32
53877 Euskirchen
Zimmer A 220, 2. Etage, Tel.: 02251/15579 (Frau Kröger)
Montag bis Donnerstag 8:30 Uhr bis 15:30 Uhr
Freitag 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr

Stellungnahmen zu den Änderungen des Planentwurfs und seiner Begründung
sind bis zum Ende der öffentlichen Auslegung am

07. März 2012

schriftlich (Postanschrift: Bezirksregierung Köln, Dezernat 32, Zeughausstraße 2-
10, 50667 Köln), per E-Mail (gep@brk.nrw.de), per Fax (0221 / 147-2905) oder zur
Niederschrift bei der Bezirksregierung Köln als Regionalplanungsbehörde gel-
tend zu machen.

Außerdem können auch innerhalb der vorstehenden Frist an den o.g. Auslegungs-
orten bei der Bezirksregierung Köln und dem Rhein-Sieg-Kreis Stellungnahmen
zur Niederschrift vorgebracht bzw. schriftlich eingereicht werden.
Anregungen, die schriftlich oder per E-Mail erfolgen, können nur berücksichtigt
werden, wenn sie den Vor- und Nachnamen sowie die Anschrift des Verfassers in
lesbarer Form enthalten.
Eine gesonderte Benachrichtigung über den Eingang der Stellungnahmen erfolgt
nicht.

Über die Ergebnisse der öffentlichen Beteiligung unterrichtet die Regionalpla-
nungsbehörde den Regionalrat. 
Änderungen des Regionalplanes werden nach Abschluss des Verfahrens öffentlich
bekannt gemacht (Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Nordrhein-Westfa-
len) und in das Internet der Bezirksregierung Köln eingestellt.
Eventuelle Kosten, die bei der Einsichtnahme in die Unterlagen und/oder bei der
Geltendmachung von Anregungen entstehen, können nicht erstattet werden.

Im Auftrag

Schmelz

Öffentlichkeitsbeteiligung zur Änderung des Regionalplanes

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Bezirksregierung Köln Köln, den 23. 01.2012

AZ 32/61.6.2-2.15-1

Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln
Sachlicher Teilabschnitt Weißer Quarzkies im Raum Kottenforst / Ville

Städte Bornheim und Rheinbach, Gemeinden Alfter, Swisttal und Weilerswist

Geobasisdaten der Kommunen und des Landes NRW 
© Geobasis NRW 2011  Stand: Januar 2012

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Bornheim

Hiermit lade ich die Mitglieder der Jagdgenossenschaft Bornheim gem. § 9 der
Genossenschaftssatzung zu einer Genossenschaftsversammlung am

Dienstag, dem 28.2.2012, 20:00 Uhr

in die Gaststätte Bräutigam in Bornheim-Merten, Händelstr. 45, ein.

Tagesordnung:

1. Wahl eines Mitgliedes zur Unterzeichnung der Niederschrift
2. Entgegennahme der Niederschrift über die Genossenschaftsversam-

mlung am 15.3.2010

3. Neuwahl des Jagdvorstandes teilweise
4. Pächterwechsel im Teilverpachtungsbezirk Hersel/Uedorf
5. Pächterwechsel im Teilverpachtungsbezirk Widdig
6. Pächterwechsel im Teilverpachtungsbezirk Sechtem
7. Pächterwechsel im Teilverpachtungsbezirk Merten
8. Mitteilungen und Anfragen

Der Jagdvorsteher

gez. Hans-Heinrich Marx

Jagdgenossenschaft Bornheim 53332 Bornheim, den 3.2.2012
Geschäftsstelle:
Kardorf, Mühlenfeld 6
Tel.: 02227/5223 oder 01722451832

Einladung


